
ANWEISUNGEN ZUR SPESENABRECHNUNG 
 
 

Formular für die Reisespesenabrechnung 
 

•  Geben Sie auf dem dafür vorgesehenen Formular den Namen des besuchten Clubs und Ihre 
Spesen am Besuchstag an. 

•  Fügen Sie die Besuchsberichte bei (Näheres finden Sie weiter unten in diesem Abschnitt). 
•  Fügen Sie die entsprechenden Restaurant- und Hotelbelege sowie entwertete Fahrkarten bei. 
•  Beachten Sie beim Ausfüllen Ihrer Abrechnung die Abrechnungsregeln. 

 
Formular für die Bürospesenabrechnung 

 
•  Fügen Sie ein Exemplar Ihres Mitteilungsblatts bei, falls Sie Ihren Kostenanspruch geltend 

machen. Dieses Exemplar wird gelesen und an die jeweils betroffenen Abteilungen 
weitergeleitet. 

•  Füllen Sie das Formular bitte komplett aus. 
 

Spesenabrechnungen 
 
Bis zum 20. des Folgemonats müssen bei Lions Clubs International folgende Unterlagen eingereicht 
werden: 
 

•  Reise- und Bürospesenabrechnung für den Distrikt-Governor (C-30) 
•  Besuchsbericht des Distrikt-Governors (M-26) 
•  Als Nachweis dienende Unterlagen und Quittungen. 

 
Diese Unterlagen bitte an folgende Anschrift senden: 
 

Eurafrican Department 
von Lions Clubs International 
300 W. 22nd Street 
Oak Brook, Illinois 60523-8842 USA 
 

Reisekosten 
 
Wenn Clubbesuche mit dem Auto erledigt werden, dürfen die Gesamtausgaben für zurückgelegte 
Kilometer den Preis für ein Flugticket in der Economy Class nicht übersteigen. Tunnel-, Maut-, 
Autobahn-, Parkgebühren sowie die Kosten von Fähren- und Zugfahrkarten können zusätzlich zu den 
Kilometerspesen geltend gemacht werden. Quittungen sind erforderlich. Dem Spesenantrag sind 
entweder Passagier-Coupon/Flugschein, E-Ticket mit dem Originalkreditkartenbeleg oder der 
Quittung des Reisebüros oder einer Kopie des ausgestellten Schecks beizufügen. 
 

•  Der Reisespesenabrechnung muss für alle Besuche ein Besuchsbericht des Distrikt-Governors 
(Formular M-26) beigelegt werden. 

 
Vertreter des Distrikt-Governors 

 
Eine Zahlung an einen den Distrikt-Governor vertretenden Distrikt-Governor ist nur gestattet, wenn 
dieser Amtsträger vom Governor zur Abstattung des jährlichen Clubbesuchs, zur Überreichung der 
Gründungsurkunde oder zur Teilnahme an einem 25., 50. oder 75. Charter-Jubiläum autorisiert 



wurde. Die Zahlung an diese Vertreter erfolgt gemäß den Abrechnungsregeln. Alle 
Spesenabrechnungen müssen vom Governor unterschrieben werden. 
 

 
 
 
 

Rückerstattbare und nicht rückerstattbare Kosten 
 
 
RÜCKERSTATTBAR 
• Kabinettssitzung       •  Clubamtsträgerschulung 
• Jährlicher Clubbesuch      •  Gründungsfeiern 
• Organisationsbesuch      •  Zweitbesuche mit Genehmigung 
• Internationaler Amtsträgerbesuch im Unterdistrikt  •  Im Voraus genehmigte Status-quo- 
             Zusammenkünfte 
• Neuorganisatorische/Wiederaufbautreffen   •  Distriktsversammlungen 
• 25., 50. und 75. Gründungsjubiläen 
• Gesamtdistriktsrat/Kongresse oder landesweite Kongresstreffen 
• Mitteilungsblätter an Lions-Clubs, Leo-Clubs, 20 Distriktsbeauftragte 
 
 
NICHT RÜCKERSTATTBAR 
• Treffen über Führungsweiterbildung    •  MJF-Verleihungszeremonie 
• Regions-, Zonen- und Beratungstreffen   •  Vorstandstagungen 
• Ohren-, Augen-, Nieren-, Blutbankseminare   •  Drogenaufklärung 
• Als Ratsvorsitzender anfallende Kosten   •  Einführung von Amtsträgern 
• Leo-Club-Treffen       •  SightFirst-Treffen 
• Distriktsfest- oder Jumelagetreffen    •  Weltweiter Tag der Sehkraft 
• Vorbereitungsarbeit auf Treffen     •  Candy Day 
• Gebietsforen       •  Bannerverleihungszeremonien 
• LCIF-Treffen       •  Kick-off-Kongress     
• Begräbnisse       •  Jugendaustausch 
• Besprechungstreffen wegen Distrikt-Neugliederung  •  UNO-Tag      
• Quest-Seminare       •  Katastrophenhilfe 
• Verleihungen von Auszeichnungen    •  LEHP-Programme  
• Blindenhund-Programme 
• Zweigvereinsbesuche, außer in Verbindung mit normalen Clubbesuchen 
 

 
Internationale Amtsträgerbesuche in Ihrem Distrikt 

 
•  Wenn der internationale Präsident oder die Vizepräsidenten Ihren Einzel- oder Unterdistrikt 

besuchen, werden die Kosten Ihrer Teilnahme an der Sitzung, zu der Sie eingeladen waren, 
erstattet. Für Kosten, die einem Governor auf Reisen mit internationalen Amtsträgern oder bei 
der Planung dieser Besuche anfallen, ist keine Rückerstattung vorgesehen. 

 
•  Falls ein internationaler Amtsträger Ihren Gesamtdistrikt besucht, werden die Kosten Ihrer 

Teilnahme an dem Treffen nur zurückerstattet, wenn die Reise in Verbindung mit einem 
zulässigen Distriktratstreffen erfolgt. 


